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Editorial 

 
Die Wahl ist entschieden und mit ihr die Weichenstellung für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Doch 
was bedeutet dies für die Steuerpolitik und die Steuergesetzgebung? Noch vor wenigen Monaten war un-
klar, wie Deutschland die ATAD-Richtlinie in nationales Recht umsetzen wird. Kaum herrscht hier Klarheit, 
werfen jetzt die globale Mindeststeuer und das neue »Country by Country Reporting« ihre Schatten voraus. 
Damit besteht für Unternehmen weiterhin eine große Rechtsunsicherheit. Da passt es ins Bild, dass das Ti-
ming des Steuerpolitikers – unabhängig von der Dringlichkeit des Anliegens – auf die Zeit nach der Wahl 
ausgerichtet ist. Die neue Regierung verspricht einen gewissen Spirit, allein mit dem Motto des Koalitions-
vertrags »Mehr Fortschritt wagen«. Für offen gebliebene Strukturanpassungen klingt das verheißungsvoll. 
Bleibt jedoch abzuwarten, ob es sich auch auf die Steuerpolitik bezieht. Dennoch: Das Steuerrecht ist zu 
komplex und änderungsanfällig, als dass nicht schon jetzt Regelanpassungen erfolgen, die den Rechtsan-
wender zur Reaktion zwingen. 

An dieser Stelle setzt das Steuerjahrbuch an. Eine sorgfältig aufbereitete Stoffsammlung kann zwar nicht 
die individuelle Beratung ersetzen, wohl aber den kundigen Leser dabei unterstützen, keine relevante 
Rechtsentwicklung zu verpassen. Entsprechend dieser Zielsetzung liefert das vorliegende PwC-Jahrbuch in 
mittlerweile bewährter Tradition Hinweise und Tipps, die Sie dabei unterstützen, sich im Steuerdschungel 
zu orientieren. Die Chronik ist eine kompakte Informationsquelle für alle, die sich der Steuerfunktion und 
ihrer immer wichtiger werdenden Rolle annehmen. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen oder als Berater über 
diese Jahresberichterstattung hinaus auf dem neuesten Stand bleiben möchten, sei Ihnen zusätzlich die 
Tax & Legal App von PwC empfohlen. Sie liefert Ihnen tagesaktuelle Informationen und exklusives Hinter-
grundwissen direkt auf Ihr Tablet oder Smartphone.  

Die Erstellung eines solchen Werks ist nur in Teamarbeit möglich. Dem gesamten Autorenteam sei an dieser 
Stelle für das hohe Engagement herzlich gedankt. Anerkennung und Dank gebührt auch dem Haufe-Verlag 
für das Lektorat sowie, last but not least, Gabriele Nimmrichter, die das Jahrbuch zum 20. Mal realisiert hat.  

 
München, im Januar 2022     Klaus Schmidt 
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A A Neue Steuergesetzgebung 

 

1 Steuergesetze, die 2021 in Kraft getreten sind, aber 
schon im Jahr 2020 verabschiedet wurden 

 
Zu den Steuergesetzen, die 2021 in Kraft traten, hatten wir in der 19. Auflage bereits umfänglich berichtet. 

Beispielhaft sollen hier erwähnt werden: 
 Änderungen der AO: 

– § 93a AO – Allgemeine Mitteilungspflichten 
 
 Änderungen des EStG: 

– § 3 Nr. 26 EStG – Erhöhung des Übungsleiterfreibetrags 
– § 3 Nr. 26a EStG – Erhöhung des Ehrenamtsfreibetrags 
– § 7h EStG – Anforderung an die Bescheinigung der Gemeinde 
– § 7i EStG – Anforderung an die Bescheinigung der Gemeinde 
– § 8 EStG – Zusätzlichkeitsvoraussetzung 
– Ergänzung des § 14 EStG  
– § 20 Abs. 6 S. 5 und 6 EStG – Verrechnungsbeschränkung für Verluste  
– § 22 Nr. 1 S. 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG – Zufluss der Rente für den Sterbemonat 
– § 32 Abs. 6 S. 1 EStG – Erhöhung des Kinderfreibetrags 
– § 32a Abs. 1 EStG – Steuertarif 2021/2022 
– § 33 Abs. 2a EStG – Fahrtaufwendungen bei Menschen mit Behinderung 
– § 33a Abs. 1 S. 1 – Höchstbetrag für Unterhaltsleistungen 
– 33b Abs. 2 EStG – Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge 
– § 33b Abs. 6 EStG – Pflege-Pauschbetrag 
– § 40 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 EStG – Pauschalierung der LSt 
– § 50 Abs. 2 S. 10 EStG – Härteausgleich bei beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmern 
– § 66 Abs. 1 EStG – Erhöhung des Kindergelds 
– § 105 EStG – Mobilitätsprämie 

 
 Änderungen des UStG: 

– § 4 Nr. 14 Buchst. f UStG – Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens 
– § 3 Abs. 3a UStG – Lieferungen mittels elektronischer Schnittstelle 
– § 3 Abs. 6b UStG – Leistungsort 
– § 3a Abs. 5 S. 3 UStG – Ort der sonstigen Leistung 
– § 3c UStG – Ort der Lieferung beim Fernverkauf 
– § 4 Nr. 4c UStG – Steuerbefreiung beim Fernverkauf 
– § 5 Abs.1 Nr. 7 UStG – Steuerbefreiung bei der EUSt 
– § 13 Abs. 1 Nr. 1 UStG – Steuerentstehung 
– § 14a Abs. 2 UStG – Rechnungsausstellung 
– § 16 Abs. 1c – 1e UStG – Besteuerungszeitraum 
– § 21a UStG – Sonderregelungen für Sendungen bis 150 € 
– § 22 UStG – Aufzeichnungspflichten 
– § 22f UStG – Besondere Pflichten für Betreiber einer elektronischen Schnittstelle 
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A  Änderungen des GewStG: 
– § 8 Nr. 8 S. 2 GewStG – Hinzurechnungen 
– § 10a S. 10 sowie S. 11 und S. 12 GewStG – fortführungsgebundener Verlustvortrag  
– § 36 Abs. 3 S. 3 und Abs. 5 S. 1 GewStG – Hinzurechnungsbeträge nach AStG 

 
 Änderung der EStDV: 

– § 65 Abs. 2 S. 2 EStDV und des § 65 Abs. 3a S. 4 Nr. 5 EStDV – Gleichstellung der Pflegegrade 4 oder 5 
mit Einstufung «H» 

– § 50 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 EStDV – Vereinfachter Zuwendungsnachweis 
 
 Änderung der UStDV: 

– § 59 S. 1 UStDV – Vorsteuer-Vergütungsverfahren für ausländische Unternehmer 
 
sowie 
 diverse Änderungen des InvStG 
 Änderung des BKGG 
 
Zur Vermeidung von Wiederholungen verweisen wir hier auf unsere Ausführungen in Kapital A der 19. Auf-
lage. 
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A 2 Steuergesetze, die 2021 verabschiedet wurden 

 

2.1 Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur 
Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) 

Im Laufe der Corona-Pandemie wurden bereits im Jahr 2020 die ersten beiden Corona-Steuerhilfegesetze 
verabschiedet. Da die pandemiebedingten Einschränkungen auch im Jahr 2021 fortgesetzt werden muss-
ten, wurde das Dritte Corona-Steuerhilfegesetz am 26.2.2021 vom Deutschen Bundestag und am 5.3.2021 
vom Bundesrat verabschiedet. Die Veröffentlichung erfolgte im BGBl am 17.3.2021.1  

Ziel des Dritten Corona-Steuerhilfegesetzes war es, die Bürgerinnen und Bürger sowie die Wirtschaft bei der 
Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen weiterhin zu unterstützen. 

Das 3. Corona-Steuerhilfegesetz enthält im Wesentlichen folgende Regelungen: 

 

2.1.1 Änderung des Einkommensteuergesetzes 

 
2.1.1.1 § 10d Abs. 1 S. 1 – Verlustvortrag 

Mit dem 2. Corona-Steuerhilfegesetz wurden die Höchstbetragsgrenzen beim Verlustrücktrag befristet für 
die VZ 2020 und 2021 auf 5 Mio. € bzw. 10 Mio. € angehoben. Mit dem 3. Corona-Steuerhilfegesetz wurden 
diese nochmals erhöht, soweit es 2020 betrifft auch rückwirkend. 

Der Höchstbetrag beträgt bei einer Einzelveranlagung 10 Mio. € bzw. 20 Mio. € bei einer Zusammenveranla-
gung. Die Befristung auf die VZ 2020 und 2021 bleibt unverändert (§ 52 Abs. 18b EStG). 

Ab 2022 gelten wieder die Höchstbeträge von 1 Mio. € bei Einzelveranlagung bzw. 2 Mio. € bei Zusammen-
veranlagung (§ 52 Abs. 18b S. 2 EStG). 

 
2.1.1.2 § 66 Abs. 1 S. 2 bis S. 4 EStG – Kindergeld 

Wegen der anhaltenden Belastungen von Familien mit Kindern aufgrund der Einschränkungen während der 
Corona-Pandemie wird auch im Jahr 2021 ein Kinderbonus gezahlt.  

Einen Anspruch auf den Kinderbonus 2021 i. H. v. 150 € haben Kindergeldberechtigte für jedes Kind, für das 
im Jahr 2021 ein Anspruch auf Kindergeld besteht. 

 

                                                                          
1 BT-Drs. 19/26544 (Gesetzentwurf), BT-Drs. 19/26970 (Beschlussempfehlung und Bericht), Gesetz v. 10.3.2021, BGBl I 2021, 

Nr. 10, S. 330. 
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A 2.1.1.3 §§ 110 bis 111 EStG – Sondervorschriften zur Bewältigung der Corona-
Pandemie 

Durch die Einfügung der § 52 Abs. 52 und 53 EStG wird die Anwendung des § 110 EStG (Anpassung von 
Vorauszahlungen für den VZ 2019) auf 2019 und die Anwendung des § 111 EStG (vorläufiger Verlustrücktrag 
für 2020 und 2021) auf 2019 und 2020 beschränkt. 

Die Beträge wurden an die Höchstbeträge gem. § 10d Abs. 1 S. 1 EStG angepasst. 

 

2.1.2 Änderung des Umsatzsteuergesetzes 

 

§ 12 Abs. 2 Nr. 15 – Restaurant-und Verpflegungsdienstleistungen 

Um den, von der COVID-19-Pandemie betroffenen gastronomischen Betrieben zu helfen, wurde durch das 
Corona-Steuerhilfegesetz vom 19.6.2020 (BGBl I S. 1385) der USt-Satz für Restaurant- und Verpflegungs-
dienstleistungen (ausgenommen Getränke) zwischen dem 30.6.2020 und vor dem 1.7.2021 auf 7 % abge-
senkt. Diese Regelung wurde bis zum 31.12.2022 verlängert. Dieses betrifft auch Cateringunternehmen, den 
Lebensmitteleinzelhandel, Bäckereien und Metzgereien, soweit sie mit der Abgabe verzehrfertig zubereite-
ter Speisen entsprechende Dienstleistungen erbringen. 

 

2.2 Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz – AbzStEntModG 

Das Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz wurde am 5.5.2021 vom Deutschen Bundestag und am 
28.5.2021 vom Bundesrat verabschiedet. Die Veröffentlichung erfolgte im BGBl am 8.6.2021.2 Soweit nichts 
anderes erwähnt wird, tritt das Gesetz am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Ziel des Gesetzes ist ein effizienteres Verfahren zur Entlastung beschränkt Steuerpflichtiger von der 
KapErtrSt und vom Steuerabzug nach § 50a EStG beim BZSt. Ebenfalls soll ein Gestaltungsmissbrauch 
verhindert werden. Abweichend von der Gesetzesbezeichnung wurden auch zahlreiche weitere Ände-
rungen der Steuergesetze mit abgehandelt. Dazu gehören u. a. Regelungen zur Unterbindung von bestimm-
ten Gestaltungen im Umwandlungssteuerrecht sowie Änderungen der Regelungen zu Verrechnungspreisen 
in den §§ 1 und 1a AStG. 

Im Einzelnen enthält das Gesetz insb. folgende Regelungen: 

 

2.2.1 Änderung des Einkommensteuergesetzes 

 
2.2.1.1 § 3 Nr. 11a EStG – Corona-Zuschüsse 

Die Steuerbefreiung in § 3 Nr. 11a EStG war zunächst bis zum 30.6.2021 befristet, sodass eine später ausge-
zahlte »Corona-Beihilfe bzw. -Prämie« nicht mehr steuerbegünstig gewesen wäre. Da abzusehen war, dass 

                                                                          
2 BT-Drs. 19/27632 (Gesetzentwurf), BT-Drs. 19/28925 (Beschlussempfehlung und Bericht), Gesetz v. 2.6.2021, BGBl I 2021, Nr. 28, 

S. 1259. 
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A diese Frist nicht ausreicht, wurde die Vorschrift geändert. Nunmehr können die Zahlungen bis zum 
31.3.2022 erfolgen. 

Nicht geändert wurden die weiteren Voraussetzungen. So muss die Prämie zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn gezahlt werden. Auch der Steuerfreibetrag von max. 1.500 € bleibt unverändert. Die Frist-
verlängerung in § 3 Nr. 11a EStG führt nicht dazu, dass die 1.500 € mehrfach steuerfrei ausgezahlt werden 
kann. 

 

2.2.1.2 § 5a Abs. 4 EStG – Gewinnermittlung bei Handelsschiffen im 
internationalen Verkehr 

Mit Urteilen vom 28.11.20193 und vom 29.4.20204 hat der BFH entgegen der Verwaltungsauffassung5 ent-
schieden, dass der Begriff des Ausscheidens in § 5a Abs. 4 S. 3 Nr. 3 EStG jedes Ausscheiden eines Gesell-
schafters umfasst und es somit auch bei Übertragungen nach § 6 Abs. 3 EStG zu einer Hinzurechnung 
kommt. 

Die Neufassung verankert die bisherige Verwaltungsauffassung im Gesetz, sodass in den betr. Fällen einer 
unentgeltlichen Übertragung nach § 6 Abs. 3 EStG keine Hinzurechnung erfolgt. Bei entgeltlichen Übertra-
gungen gilt dieses jedoch nicht. 

Ferner wird geregelt, dass eine Minderung der Beteiligung eines Gesellschafters auch nur zu einer entspre-
chenden anteiligen Hinzurechnung des Unterschiedsbetrags führt. 

Schließlich gilt ein gegenüber dem Rechtsvorgänger festgestellter Unterschiedsbetrag in den Fällen, in 
denen der Unterschiedsbetrag beim Rechtsvorgänger nicht hinzuzurechnen ist, ohne gesonderten Ver-
waltungsakt gegenüber dem Rechtsnachfolger.6 

§ 5a Abs. 4 S. 5 und S. 6 EStG gilt rückwirkend für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.1998 beginnen.7 

 
2.2.1.3 § 32 Abs. 6 S. 6 EStG – Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder 

Ausbildungsbedarf 

Mit der Ergänzung des § 32 Abs. 6 S. 6 EStG wird geregelt, dass ab VZ 2021 die Übertragung des Kinderfrei-
betrags stets auch zur Übertragung des Freibetrags für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungs-
bedarf führt. 

Dadurch wird verhindert, dass ein, seiner Unterhaltsverpflichtung nicht nachkommender Elternteil den hal-
ben Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf erhält, obwohl er seinen Un-
terhaltspflichten nicht nachkommt. 

Die Neuregelung korrigiert damit die BFH-Rspr.,8 die der bisherigen Verwaltungspraxis entgegensteht. 

 
                                                                          
3 BFH, Urteil v. 28.11.2019, IV R 28/19; BFH/NV 2020, S. 412, Haufe-Index 13678826. 
4 BFH, Urteil v. 29.04.2020, IV R 17/19, BFH/NV 2020, S. 1058, Haufe-Index 14040097. 
5 BMF, Schreiben v. 12.6.2002, IV A 6 – S 2133a – 11/02, Rz. 28, BStBl I 2002, S. 614, i. d. F des BMF-Schreibens v. 31.10.2008, IV C 

6 – S 2133-a/07/10001, BStBl I 2008, S. 956. 
6 § 182 Abs. 2 S. 1 AO. 
7 § 52 Abs. 10 S. 4 EStG. 
8 BFH, Urteil v. 22.4.2020, III R 61/18, BFH/NV 2021, S. 56, Haufe-Index 14184771. 
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A 2.2.1.4 § 36 Abs. 2 Nr. 2 S. 2 EStG 

Die Ergänzung der Vorschrift dient der Anpassung an die Änderung des § 45a EStG. 

 
2.2.1.5 § 43 Abs. 1 S. 6 Nr. 5 EStG – Datenabfrage bei externem Depotübertrag 

Die Regelung betrifft insb. einen externen Depotübertrag, bei dem das Kreditinstitut des Übertragenden 
mangels direkter Kundenbeziehung keine Möglichkeit hat, notwendige Daten (ID-Nr. und Geburtsdatum) 
zu überprüfen. 

Sofern die ID-Nr. des Empfängers nicht bereits bekannt ist, kann die auszahlende Stelle diese in einem 
maschinellen Verfahren nun nach amtl. vorgeschriebenen Datensatz beim BZSt erfragen. 

 
2.2.1.6 § 44a Abs. 10 S. 1 EStG – Dauerüberzahlerbescheinigungen 

Bisher konnte durch Vorlage einer sog. Dauerüberzahlerbescheinigung ein Steuerabzug bei Dividendenzah-
lungen aus inländischen girosammelverwahrten Aktien vermieden werden. 

Zur Verhinderung von Gestaltungen zur Umgehung der Dividendenbesteuerung wurde diese Vorschrift ge-
strichen. 

 
2.2.1.7 § 45a Abs. 2a EStG – Steuerbescheinigung bei beschränkt Steuerpflichtigen 

Ist der Gläubiger von Kapitalerträgen beschränkt steuerpflichtig, hat die auszahlende Stelle auf Verlangen 
des Gläubigers der Kapitalerträge die in einer Steuerbescheinigung erforderlichen Angaben elektronisch 
unmittelbar an das BZSt zu übermitteln. Eine Papierbescheinigung darf nicht mehr erstellt werden. Die 
Übermittlung des Datensatzes ist nach § 50c Abs. 3 S. 3 Halbs. 1 EStG bzw. gem. § 36 Abs. 2 Nr. 2 S. 2 EStG 
Voraussetzung für eine Erstattung der für den Gläubiger abgeführten KapErtrSt. 

 
2.2.1.8 § 45a Abs. 7 EStG – Haftung 

Die neugefasste Vorschrift erweitert die Haftung des Ausstellers einer fehlerhaften Steuerbescheinigung auf 
Angaben, die gem. § 45b Abs. 1 bis 5 EStG auf einer Steuerbescheinigung zu ergänzen sind sowie auf die 
fehlerhafte Übermittlung von Daten. 

 
2.2.1.9 § 45b EStG – Inhalt von Steuerbescheinigungen 

Mit dem neuen § 45b EStG wird insb. bei Kapitalerträgen aus girosammelverwahrten Aktien der Umfang der 
in Steuerbescheinigungen auszuweisenden Angaben erweitert. Die Daten sind nach § 93c AO an das BZSt 
zu übersenden. Ferner sind auch Informationen zu Art und Umfang der Abstandnahme vom Steuerabzug 
und zur Höhe der einbehaltenen und abgeführten KapErtrSt zu übermitteln, wenn keine Steuerbescheini-
gung erteilt wurde bzw. keine Angaben nach § 45a Abs. 2a EStG übermittelt wurden. 
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A 2.2.1.10 § 45c EStG – Zusätzliche Meldepflichten 

Der neue § 45c EStG sieht zusätzliche Meldepflichten der die Kapitalerträge auszahlenden Stellen und der 
Wertpapiersammelbanken zum Umfang der einbehaltenen und abgeführten KapErtrSt vor. 

 
2.2.1.11 § 50c EStG – Entlastung vom Steuerabzug in bestimmten Fällen 

In den § 50c EStG werden im Wesentlichen die Regelungen des § 50d EStG überführt, die das Verfahren zur 
Entlastung von KapErtrSt und vom Steuerabzug nach § 50a auf der Grundlage der §§ 43b, 50g oder eines 
DBA außerhalb des Veranlagungsverfahrens betreffen. Die Bestimmungen des § 50d EStG zur materiellen 
Anwendung von DBA, die sich in dessen Abs. 3 sowie Abs. 7 bis Abs. 13 befinden, verbleiben dort. 

 
2.2.1.12 § 50e EStG – Bußgeldvorschriften 

§ 50e EStG enthält diverse Bußgeldvorschriften, insb. für den Fall,  
 dass eine Steuerbescheinigung erteilt wird, ohne dass eine schriftliche Versicherung nach § 45b Abs. 3 

S. 3 oder S. 4 EStG vorliegt 
 dass die Mitteilungspflichten nach § 45b Abs. 4 und Abs. 5 sowie Abs. 6 EStG sowie nach § 45c Abs. 1 und 

Abs. 2 EStG gegenüber dem BZSt verletzt werden 
 dass Mitteilungspflichten in Zusammenhang mit Hinterlegungsscheinen nicht beachtet werden oder 

Zwischenverwahrer von Wertpapieren ihre Mitwirkungspflichten bei Ausstellung von Steuerbescheini-
gungen verletzen. 

 
 
2.2.1.13 § 52 EStG – Anwendungsvorschriften 

Die erweiterten Mitteilungspflichten im KapErtrSt-Bescheinigungsverfahren und die elektronische Über-
mittlung der Bescheinigungsdaten für beschränkt Steuerpflichtige in bestimmten Fällen sowie die Sankti-
onierung von Pflichtverletzungen, die in den §§ 45a bis 45c, 50e und 51 geregelt werden, gelten für Kapital-
erträge, die ihrem Gläubiger ab dem Jahr 2024 zufließen (§ 52 Abs. 44a S. 3 sowie Abs. 44b und Abs. 44c 
sowie Abs. 47c weiter Abs. 48a EStG) 

§ 52 Abs. 47a EStG regelt die verzögerte Anwendung einzelner Änderungen des Entlastungsverfahrens des 
§ 50c EStG. 

 

2.2.2 Änderung des Investmentsteuergesetzes 

Das InvStG sieht für Investmentfonds eigene Verfahren sowohl für die teilweise Freistellung von der 
KapErtrSt im Steuerabzugsverfahren als auch für die nachträgliche Erstattung von KapErtrSt vor.  

Liegt dem Investmentfonds eine sog. Statusbescheinigung vor, hat dieser gem. § 7 Abs. 1 und 3 InvStG auf 
die inländischen Beteiligungseinnahmen eines Investmentfonds, insb. Dividenden, nur eine KapErtrSt von 
15 % zu erheben. Liegt die Statusbescheinigung bei Ausschüttung der Einkünfte an den Investmentfonds 
nicht vor, hat er gem. § 43a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG KapErtrSt in der üblichen Höhe von 25 % einzubehalten 
und abzuführen.  
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A Allerdings kann sich der Investmentfonds nach seiner Wahl entweder gem. § 7 Abs. 5 InvStG beim Entrich-
tungspflichtigen durch nachträgliche Vorlage einer Statusbescheinigung oder gem. § 11 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 In-
vStG beim Betriebsstätten-FA des Entrichtungspflichtigen die zu viel einbehaltene KapErtrSt innerhalb un-
terschiedlicher Fristen erstatten lassen. 

 

2.2.2.1 § 7 Abs. 5 S. 1 InvStG – Erhebung der Kapitalertragsteuer gegenüber 
Investmentfonds 

Diese Regelung ist durch § 7 Abs. 5 S. 1 InvStG eingeschränkt worden und gilt künftig nur noch für unbe-
schränkt steuerpflichtige Investmentfonds. Beschränkt steuerpflichtige Investmentfonds sind damit vom 
Erstattungsverfahren auf Ebene des Entrichtungspflichtigen ausgeschlossen. 

Dazu ist nun nach § 7 Abs. 4 S. 3 InvStG in der Statusbescheinigung des Investmentfonds künftig anzugeben, 
ob es sich um einen unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtigen inländischen Investmentfonds oder um 
einen beschränkt körperschaftsteuerpflichtigen ausländischen Investmentfonds handelt. 

 
2.2.2.2 § 11 Abs. 1 S. 1 InvStG – Erstattung von Kapitalertragsteuer an 

Investmentfonds durch die Finanzbehörden 

Ebenfalls geändert wurde das Erstattungsverfahren für beschränkt Steuerpflichtige durch die Finanzver-
waltung. Für diese erfolgt die Erstattung nach § 11 Abs. 1 S. 1 InvStG künftig nicht mehr durch das Betriebs-
stätten-FA des Entrichtungspflichtigen, sondern durch das BZSt (§ 11 Abs. 1 S. 3 InvStG). Durch diesen Zu-
ständigkeitswechsel soll die Gefahr von Mehrfacherstattungen reduziert werden. 

 
2.2.2.3 § 57 Abs. 3 InvStG – Anwendungsvorschriften 

§ 7 Abs. 4 S. 3 und Abs. 5 S. 1 InvStG sowie § 11 Abs. 1 S. 3 und S. 4 InvStG sind ab dem 1.7.2021 anzuwenden. 
Bei Vorlage einer Statusbescheinigung, die nicht die Angaben nach § 7 Abs. 4 S. 3 InvStG enthält, ist ab dem 
1.7.2021 eine Erstattung nach § 7 Abs. 5 InvStG ausgeschlossen. 

 

2.2.3 Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 

 
2.2.3.1 § 2 Abs. 5 UmwStG – Verrechnungsverbot für negative Einkünfte 

Der neue § 2 Abs. 5 UmwStG soll Gestaltungen verhindern, Verlustpotenzial, das im steuerlichen Rückwir-
kungszeitraum geschaffen wurde, auf einen Dritten zu übertragen. 

Dieses Verlustverrechnungsverbot ist beschränkt auf Wertverluste von Finanzinstrumenten oder Anteilen 
an einer Körperschaft. Das gilt nach § 2 Abs. 5 S. 2 UmwStG auch, wenn die übertragenen stillen Lasten erst 
nach der zivilrechtlichen Umwandlung durch Veräußerung oder Ansatz eines niedrigeren Buchwerts reali-
siert werden.  

Dabei gelten folgende Ausnahmen: 
 Soweit dem übertragenden Rechtsträger ohne Anwendung der steuerlichen Rückwirkung ein über dem 

gemeinen Wert liegender Ansatz einzelner von der Regelung erfasster Wirtschaftsgüter möglich gewe-
sen, findet das Abzugsverbot keine Anwendung (§ 2 Abs. 5 S. 5 UmwStG).  
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A  Die Verrechnung negativer Einkünfte war nachweislich kein Zweck der Umwandlung (§ 2 Abs. 5 S. 6 
UmwStG). 

 
Zur Verhinderung von Umgehungsgestaltungen durch die Zwischenschaltung von Personengesellschaften 
sieht § 2 Abs. 5 S. 7 UmwStG die sinngemäße Anwendung in diesen Fällen vor. 

 
2.2.3.2 § 27 Abs. 16 UmwStG – Anwendungsvorschriften 

§ 2 Abs. 5 UmwStG ist gem. § 27 Abs. 16 S. 1 UmwStG erstmals auf Umwandlungen und Einbringungen an-
zuwenden, bei denen die Anmeldung zur Eintragung in das für die Wirksamkeit des Vorgangs maßgebende 
öffentliche Register bzw. bei Einbringungen der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums nach dem 
20.11.2020 erfolgt sowie in anderen offenen Fällen, wenn die äußeren Umstände darauf schließen lassen, 
dass die Verrechnung übergehender stiller Lasten wesentlicher Zweck der Umwandlung oder Einbringung 
war und der Steuerpflichtige dies nicht widerlegen kann. 

 

2.2.4 Änderung des Außensteuergesetzes 

 
2.2.4.1 § 1 Abs. 3 sowie 3a bis 3c AStG – Fremdvergleichspreise 

Der neue § 1 Abs. 3 AStG konkretisiert den Fremdvergleichsgrundsatz unter Aufgabe des bisherigen Vor-
rangs von Standardmethoden. 

Die fremdüblichen Verrechnungspreise orientieren sich nun an den tatsächlichen Verhältnisse des jeweili-
gen Geschäftsvorfalls.  

Diese sind insb. 
 die vertraglichen Bedingungen eines Geschäftsvorfalls, 
 die ausgeübten Funktionen der an dem Geschäftsvorfall Beteiligten,  
 die Eigenschaften übertragener oder überlassener Vermögenswerte oder erbrachter Dienstleistungen, 
 die wirtschaftlichen Verhältnisse der an dem Geschäftsvorfall Beteiligten und die Verhältnisse des für 

den Geschäftsvorfall relevanten Marktes, und 
 die von den an dem Geschäftsvorfall Beteiligten verfolgten Geschäftsstrategien. 
 
Dazu ist insb. eine Funktions- und Risikoanalyse erforderlich.  

Der Fremdvergleichspreis ist grds. nach der am besten geeigneten Verrechnungspreismethode zu bestim-
men. Können keine Vergleichswerte ermittelt werden, ist ein hypothetischer Fremdvergleich anhand öko-
nomisch anerkannter Bewertungsmethoden durchzuführen (§ 1 Abs. 3 S. 7 AStG).  

Liegen mehrere Werte vor und bestehen Unterschiede in der Vergleichbarkeit, ist die Bandbreite einzuen-
gen (§ 1 Abs. 3a AStG).  

Die bisherige Definition der Funktionsverlagerung (§ 1 Abs. 3 S. 9 AStG a. F.) wird unverändert jetzt in § 1 
Abs. 3b S. 1 AStG übernommen. Die Vorschrift enthält Regelungen zur Bewertung des Transferpakets. 

Auch die Escape-Klausel (§ 1 Abs. 3 S. 10 Halbs. 1 Alt. 1 AStG a. F.) wird übernommen und findet sich jetzt in 
§ 1 Abs. 3b S. 2 AStG. 
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A Der neue § 1 Abs. 3c AStG regelt, unter welchen Voraussetzungen sowohl die Übertragung als auch die Über-
lassung eines immateriellen Werts zu vergüten sind. 

 
2.2.4.2 § 1a AStG – Preisanpassungsklausel  

Inhaltlich entsprechen § 1a AStG S. 1 und S. 2 dem bisherigen § 1 Abs. 3 S. 11 und S. 12 AStG. 

Neu ist die Definition einer erheblichen Abweichung in § 1a S. 3 AStG in Übereinstimmung mit den Empfeh-
lungen der OECD-Verrechnungspreisleitlinien. Eine solche liegt vor, wenn der Fremdvergleichspreis um 
mehr als 20 % vom ursprünglichen Verrechnungspreis abweicht. 

Eine Verrechnungspreisanpassung ist angemessen, wenn sie dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Ver-
rechnungspreis und dem unter Zugrundelegung der tatsächlichen Gewinnentwicklung zutreffenden 
Fremdvergleichspreis entspricht. 

Keine Preisanpassung ist vorzunehmen, wenn nachgewiesen wird, dass  
 die tatsächliche Entwicklung auf Umständen basiert, die zum Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls nicht vor-

hersehbar waren, 
 bei der Bestimmung des Verrechnungspreises die aus der künftigen Entwicklung resultierenden 

Unsicherheiten angemessen berücksichtigt wurde, 
 im Hinblick auf immaterielle Werte und Vorteile Lizenzvereinbarungen getroffen werden, die die zu 

zahlende Lizenz vom Umsatz oder Gewinn des Lizenznehmers abhängig machen oder für die Höhe der 
Lizenz Umsatz und Gewinn zu berücksichtigen sind. 

 
 
2.2.4.3 § 21 Abs. 25 AStG – Anwendungsvorschriften 

Die Neuregelungen sind erstmals für die ESt- und KSt für den VZ 2022 anzuwenden. 

 

2.2.5 Änderung der Abgabenordnung 

 
2.2.5.1 § 88c AO – Informationsaustausch über kapitalmarktbezogene 

Gestaltungen 

Der neue § 88c AO dient der Aufdeckung von missbräuchlichen Gestaltungen bei Aktiengeschäften um den 
Dividendenstichtag und anderer Steuergestaltungen, die auf die Erlangung unrechtmäßiger Steuervorteile 
im Zusammenhang mit KapErtrSt ergeben. Dazu teilen die örtlichen Finanzbehörden ihre Erkenntnisse dem 
BZSt mit. Durch eine Analyse der mitgeteilten Steuergestaltungen sollen frühzeitig Sachverhaltserkennt-
nisse gewonnen und diese in Form einer Rückmeldung an die Finanzbehörden auch veranlagungsunter-
stützend eingesetzt werden. Das BZSt unterstützt die örtlich zuständigen Finanzbehörden hierdurch bei der 
Aufklärung des dem Einzelfall zugrundeliegenden Sachverhalts. 
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A 2.2.5.2 § 89a AO – Vorabverständigungsverfahren  

Mit dem neuen § 89a AO wird der bisherigen Verwaltungspraxis9 für Vorabverständigungsverfahren eine 
rechtliche Grundlage gegeben. Dabei ist der Anwendungsbereich allerding nicht mehr nur auf die grenz-
überschreitende Gewinnabgrenzung zwischen nahestehenden Personen und Gewinnzuordnung zu Be-
triebsstätten beschränkt, sondern wurde auf andere grenzüberschreitende Nicht-Verrechnungspreissach-
verhalte ausgeweitet. 

Der neue § 89a AO ist erstmals für Anträge auf Einleitung eines Vorabverständigungsverfahrens anzuwen-
den, die ab dem Tag nach der Verkündung des AbzStEntModG bei der zuständigen Behörde eingegangen 
sind.10  

 
2.2.5.3 § 141 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AO – Umsatzgrenze bei der Buchführungspflicht 

Die Umsatzgrenze zur Buchführungspflicht gem. § 141 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AO wurde an die Grenze zur Ist-Be-
steuerung bei der USt (§ 20 S. 1 Nr. 1 UStG) angepasst. 

Wie bisher gilt eine Umsatzgrenze von 600.000 €. Allerdings galten bisher für die Buchführungsgrenze und 
die Ist-Besteuerung unterschiedlichen Berechnungsmethoden. Zukünftig gilt als einheitliche Umsatz-
grenze ein Gesamtumsatz nach § 19 Abs. 3 S. 1 UStG von 600.000 € im Kalenderjahr. 

 
2.2.5.4 § 152 Abs. 3 Nr. 4 AO und§ 152 Abs. 8 Nr. 5 AO – Verspätungszuschlag zur 

Anmeldung über die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 

Nach § 152 Abs. 2 AO ist in bestimmten Fällen ein Verspätungszuschlag festzusetzen, ohne dass die Finanz-
behörde einen Ermessensspielraum hat. Die Regelung betrifft ausdrücklich nur Steuererklärungen bzw. 
Steueranmeldungen, die sich auf ein Kalenderjahr oder auf einen gesetzlich bestimmten Zeitpunkt bezie-
hen. Somit werden Quartals- und Monatsanmeldungen vom Anwendungsbereich des § 152 Abs. 2 AO nicht 
erfasst. Ausnahmen hiervon sind in § 152 Abs. 3 Nr. 4 AO geregelt. Diese Ausnahmeregelungen wurden um 
die jährlich abzugebende Anmeldung der USt- -Sondervorauszahlung nach § 48 Abs. 2 UStDV ergänzt. 

Die Festsetzung von Verspätungszuschlägen steht somit nach § 152 Abs. 1 AO im Ermessen der Finanzbe-
hörden. 

Darüber hinaus ist in § 152 Abs. 8 Nr. 5 AO geregelt, dass der Verspätungszuschlag nach § 152 Abs. 8 S. 2 AO 
zu berechnen ist und nicht nach § 152 Abs. 5 S. 1 AO. 

 

                                                                          
9 BMF, Schreiben v. 5.10.2006, IV B 4 – S 1341 – 38/06, BStBl I 2006, S. 594. 
10 Art. 97 § 34 EGAO. 
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A 2.2.6 Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 

 

§ 65 Abs. 1 Nr. 2 EStDV – Nachweis einer Behinderung 

Ab dem VZ 2021 sollte es nicht mehr zulässig sein, den Nachweis einer Behinderung durch Vorlage eines 
Renten- oder eines vergleichbaren Bescheids zu führen.11 

Im Einzelfall hätte das bedeutet, dass nur für steuerliche Zwecke bei der zuständigen Versorgungsverwal-
tung die Feststellung einer Behinderung beantragt werden muss. Durch die Änderung des § 65 Abs. 1 Nr. 2 
EStDV kann der Nachweis der Behinderung wieder durch die Vorlage eines Rentenbescheids oder den die 
anderen laufenden Bezüge nachweisenden Bescheids erbracht werden kann. 

Nach § 84 Abs. 3g EStDV gilt die Regelung bereits für den VZ 2021. 

 

2.2.7 Änderung des Umsatzsteuergesetzes 

 

§ 27a Abs. 2 S. 2 UStG – Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

Mit dem Wettbewerbsregistergesetz wurde die Grundlage für die Errichtung eines bundesweiten elektroni-
schen Wettbewerbsregisters geschaffen. Ziel des WRegG ist die wirksame Bekämpfung und Prävention von 
Wirtschaftskriminalität sowie der Schutz des fairen Wettbewerbs um öffentliche Aufträge und Konzessio-
nen. Dafür stellt das Wettbewerbsregister öffentlichen Auftraggebern, Sektorenauftraggebern und Konzes-
sionsgebern im Rahmen von Vergabeverfahren Informationen zur Verfügung, die es diesen vor der Erteilung 
eines Zuschlags ermöglichen, zu prüfen, ob ein Unternehmen (Bieter) wegen begangener Rechtsverstöße 
vom Verfahren auszuschließen ist bzw. aus-geschlossen werden kann. 

Zu den dort aufgeführten Daten gehört u. a. auch die USt-ID-Nr, die jedoch nicht in allen Fällen vorliegt. 
Durch § 27a Abs. 2 S. 2 UStG wird das BZSt ermächtigt, der Registerbehörde auf Antrag die im Zeitpunkt der 
Abfrage gültige USt-ID-Nr. eines Unternehmens mitzuteilen. 

 

2.3 Gesetz zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie 
(ATAD-Umsetzungsgesetz – ATADUmsG) 

Das ATADUmsG wurde am 21.5.2021 vom Deutschen Bundestag und am 25.6.2021 vom Bundesrat verab-
schiedet. Die Veröffentlichung erfolgte im BGBl am 30.6.2021.12  

                                                                          
11 Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen v. 9.12.2020, BGBl I 

2020, S. 2770. 
12 BT-Drs. 19/28652 (Gesetzentwurf), BT-Drs. 19/29848 (Beschlussempfehlung und Bericht), Gesetz v. 25.6.2021, BGBl I 2021, 

S. 2035. 
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A Das Gesetz beinhaltet u. a. die Umsetzung von Vorschriften zu den hybriden Gestaltungen nach der ATAD II. 
Dabei liegt diesem die ATAD13 zugrunde.  

Insb. werden der Art. 5 (Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung) sowie die Art. 9 und Art. 9b (hybride Ge-
staltungen) weiter Art. 9a ATAD (umgekehrt hybride Gestaltungen) der ATAD umgesetzt sowie die Hinzu-
rechnungsbesteuerung (Art. 7 und Art. 8 ATAD) reformiert.  

Im Folgenden werden die Kernpunkte des Gesetzes dargestellt. 

 

2.3.1 § 4k EStG – Betriebsausgabenabzug bei Besteuerungsinkongruenzen 

Die Art. 9 und Art. 9b ATAD verpflichten die Mitgliedstaaten, Besteuerungsinkongruenzen zu neutralisieren, 
die sich daraus ergeben, dass aufgrund sog. hybrider Elemente bestimmte Zahlungen, die beim Schuldner 
grds. als Betriebsausgaben abziehbar sind, beim Gläubiger nicht besteuert werden, Aufwendungen auch in 
einem anderen Staat abgezogen werden können, ohne dass den Aufwendungen Erträge gegenüberstehen, 
die in beiden Staaten besteuert werden, oder abzugsfähige Aufwendungen und die entsprechenden Erträge 
zu einer Besteuerungsinkongruenz in anderen Staaten führen, die diese Inkongruenz nicht beseitigen, so-
fern die Folgen dieser Inkongruenz über eine oder mehrere Transaktionen ins Inland »importiert« werden. 

Kern der Regelungen zur Umsetzung der Art. 9 und Art. 9b ATAD ist § 4k EStG, der für verschiedene Situati-
onen von Besteuerungsinkongruenzen aufgrund hybrider Elemente den Betriebsausgabenabzug be-
schränkt. Weitere Regelungen enthalten § 8b Abs. 1 S. 3 KStG und § 50d Abs. 9 S. 1 Nr. 3 EStG. 

 
2.3.1.1 § 4k Abs. 1 EStG – Hybride Finanzinstrumente und Übertragungen 

Wird in einem Staat der Betriebsausgabenabzug geltend gemacht, ohne dass in einem anderen Staat eine 
Besteuerung der korrespondierenden Erträge erfolgt, liegt eine D/NI-Inkongruenz14 vor. § 4k Abs. 1 EStG 
verhindert für Aufwendungen aus der Nutzung oder im Zusammenhang mit der Übertragung von Kapital-
vermögen bei sog. D/NI-Inkongruenzen den Betriebsausgabenabzug. 

Ausgenommen sind Fälle, in denen die den Aufwendungen entsprechenden Erträge zwar nicht sofort be-
steuert werden, die Besteuerungsinkongruenz aber voraussichtlich in einem künftigen Besteuerungszeit-
raum beseitigt wird und die Zahlungsbedingungen einem Fremdvergleich standhalten. 

 
2.3.1.2 § 4k Abs. 2 EStG – Hybride Unternehmen und fiktive Zahlungen 

Der Betriebsausgabenabzug ist für alle Aufwendungen im Rahmen von Leistungsbeziehungen zwischen 
einem hybriden Rechtsträger und seinem Anteilseigner oder zwischen Betriebsstätten eines Unternehmens 
unzulässig, wenn die korrespondierenden Erträge aufgrund einer abweichenden steuerlichen Behandlung 
des Rechtsträgers oder einer abweichenden Gewinnaufteilung zwischen den Betriebsstätten keiner tat-
sächlichen Besteuerung unterliegen. 

                                                                          
13 Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates v. 12.7.2016 mit Vorschriften zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmit-

telbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarktes, ABl. L 193 v. 19.7.2016, S. 1 (ATAD), geändert durch Art. 1 der 
Richtlinie (EU) 2017/952 des Rates v. 29.5.2017 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2016/1164 bezüglich hybrider Gestaltungen mit 
Drittländern, ABl. L 144 v. 7.6.2017, S. 1. 

14 Deduction/Non-Inclusion-Inkongruenz = Zahlungen, die beim Schuldner grundsätzlich als Betriebsausgaben abziehbar sind, 
beim Gläubiger nicht besteuert werden. 
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A 2.3.1.3 § 4k Abs. 3 EStG – Sonstige D/NI-Inkongruenzen 

Andere D/NI-Inkongruenzen, die nicht bereits unter die Abs. 1 und Abs. 2 fallen, werden von § 4k Abs. 3 EStG 
erfasst. 

 
2.3.1.4 § 4k Abs. 4 EStG – Doppelter Betriebsausgabenabzug 

Die Regelung betrifft Gestaltungen, die zu einer Besteuerungsinkongruenz in Form eines doppelten Be-
triebsausgabenabzugs führen (DD-Inkongruenzen). 

 
2.3.1.5 § 4k Abs. 5 EStG – Importierte Besteuerungsinkongruenz 

Eine Besteuerungsinkongruenz, die sich zwischen anderen Staaten aufgrund von Qualifikations- und Zu-
ordnungskonflikten ergeben, unterliegt in Deutschland einem Betriebsausgabenabzugsverbot, wenn die 
anderen Staaten diese nicht bereits ihrerseits bereinigt haben (»importierte Besteuerungsinkongruenz«). 

 
2.3.1.6 § 3 Nr. 40 EStG und 8b Abs. 1 S. 3 KStG – Erträge aus einer hybriden 

Übertragung 

Erträge aus einer hybriden Übertragung werden steuerlich berücksichtigt, soweit die Besteuerungs-
inkongruenz nicht oder nur teilweise – z. B. durch die Anwendung einer dem § 4k Abs. 1 EStG ent-
sprechenden Regelung – im anderen Staat beseitigt wurde.  

Dadurch sollen Erträge aus hybriden Übertragungen nur steuerfrei sein, soweit aufgrund des Zurechnungs-
konflikts keine Besteuerungsinkongruenzen bestehen bzw. der andere Staat Besteuerungsinkongruenzen 
beseitigt hat. 

 
2.3.1.7 § 49 Abs. 1 Nr. 11 EStG – Transparente Gesellschaften 

Einkünfte aus der Beteiligung an einer Personengesellschaft oder Gemeinschaft, die deshalb keiner Besteu-
erung unterliegen, weil die Gesellschaft in dem Staat, in dem sie eingetragen oder niedergelassen ist, als 
steuerlich transparent, in dem Staat, in dem der Beteiligte seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
ist, aber als steuerlich intransparent behandelt wird (umgekehrt hybride Rechtsträger), werden grds. von 
dem erstgenannten Staat besteuert (Art. 9a ATAD).  

 
2.3.1.8 § 52 EStG – Anwendung 

§ 4k EStG sowie die Änderungen in § 3 Nr. 40 EStG und 8b Abs. 1 S. 3 KStG sind erstmals auf Betriebsausga-
ben anzuwenden, die ab 2020 entstehen. Auf Aufwendungen, die rechtlich bereits vor dem 1.1.2020 veran-
lasst sind, findet § 4k EStG nur unter bestimmten zusätzlichen Voraussetzungen Anwendung. 

§ 49 Abs. 1 Nr. 11 EStG ist erstmals auf Einkünfte anzuwenden, die nach dem 31.12.2021 zufließen. 

 



2    Steuergesetze, die 2021 verabschiedet wurden 

45 

A 2.3.2 § 6 AStG – Reform der Wegzugsbesteuerung 

§ 6 AStG (Wegzugsbesteuerung) wurde letztmals grundlegend 2006 durch SEStEG überarbeitet. Mit den 
jetzigen Änderungen wird das Gesetz an die bisherigen Entwicklungen in der Rspr. angepasst. 

Insb. umfassen die Änderungen folgende Punkte: 
 Die Dauer der unbeschränkten Steuerpflicht wird von zehn auf sieben Jahre verkürzt; gleichzeitig wird 

der Betrachtungszeitraum auf die letzten zwölf Jahre verkürzt. 
 Auf erhöhte Nachweise bei der Rückkehrabsicht sowie eine Verzinsung wird verzichtet. 
 Die allgemeinen Fristen für eine Stundung und die Rückkehroption werden jeweils um zwei Jahre auf 

insgesamt sieben bzw. zwölf Jahre angehoben. 
 Die Stundungsmöglichkeiten in § 6 AStG werden vereinheitlicht, d. h. es erfolgt keine Differenzierung 

mehr zwischen Wegzügen in Drittstaaten sowie EU-/EWR-Wegzügen. 
 Zur Verhinderung von Steuerumgehungsgestaltungen sind nachträgliche Wertminderungen auch bei 

EU-/EWR-Wegzügen nicht mehr zu berücksichtigen. 
 
 

2.3.2.1 § 6 Abs. 1 AStG – Tatbestände der Wegzugsbesteuerung 

Der Veräußerung von Anteilen (§ 17 Abs. 1 S. 1 EStG) zum gemeinen Wert werden gleichgestellt: 
 die Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht infolge der Aufgabe des Wohnsitzes oder des ge-

wöhnlichen Aufenthalts, 
 die unentgeltliche Übertragung auf eine nicht unbeschränkt steuerpflichtige Person sowie, 
 der Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland hin-

sichtlich des Gewinns aus der Veräußerung der Anteile. 
Bisher war Voraussetzung für die Wegzugsbesteuerung eine mindestens zehnjährige unbeschränkte 
Steuerpflicht. Nach der Neufassung ist Voraussetzung, dass die unbeschränkte Steuerpflicht innerhalb 
der letzten zwölf Jahre vor den genannten Tatbeständen für mindestens insgesamt sieben Jahre be-
stand. 
Im Gegensatz zum alten Rechtsstand ist für die Anwendung der Vorschrift ausreichend, wenn die unbe-
schränkte Steuerpflicht nach § 1 Abs. 1 EStG beendet wird, auch wenn die unbeschränkte Steuerpflicht 
nach § 1 Abs. 2 oder Abs. 3 EStG fortbesteht. 
Wertmaßstab ist der gemeine Wert; das Teileinkünfteverfahren ist anwendbar. 

 
 

2.3.2.2 § 6 Abs. 3 AStG – Rückkehrregelung 

Für Rückkehrer entfällt der Steueranspruch, wenn diese innerhalb von sieben (bisher fünf) Jahren in die 
unbeschränkte Steuerpflicht zurückkehren. Die Frist kann auf Antrag um weitere fünf Jahre verlängert wer-
den. 

 
2.3.2.3 § 6 Abs. 4 AStG – Stundung 

Die festgesetzte Steuer kann auf Antrag in sieben gleichen Jahresbeträgen (gegen Sicherheitsleistung) ent-
richtet werden. Eine Verzinsung ist nicht vorgesehen. Dies gilt sowohl für EU-/EWR -Wegzüge als auch für 
Drittstatten. Die noch nicht entrichtete Steuer ist jedoch innerhalb eines Monats fällig bei 
 nicht fristgemäßer Zahlung der Raten, 
 Verletzung der Mitwirkungspflichten des Stpfl. sowie bei 
 Insolvenzanmeldung durch den Stpfl. 
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A 2.3.2.4 § 21 AStG – Anwendung 

Die Neufassung von § 6 AStG gilt erstmals für Sachverhalte, die nach dem 31.12.2021 verwirklicht werden. 
Für bis zum Ablauf des 31.12.2021 verwirklichte Tatbestände gelten die bestehenden Stundungs- und Fris-
tenregelungen fort (Altfälle). Davon ausgenommen ist die Berücksichtigung nachträglicher Wertminderun-
gen für nach dem 25.3.202115 erfolgte Veräußerungen. Diese sind auch in Altfällen nicht mehr zu berück-
sichtigen. 

 

2.3.3 §§ 7 ff. AStG – Änderungen bei der Hinzurechnungsbesteuerung 

Nach der Neufassung der Beteiligungsvoraussetzungen ist zukünftig darauf abzustellen, ob der Steuer-
pflichtige allein oder gemeinsam mit nahestehenden Personen die ausländische Gesellschaft am Ende des 
Wirtschaftsjahrs beherrscht, d. h. Verfügungsmöglichkeit über mehr als die Hälfte der Stimmrechte, Anteile 
am Nennkapital, Anteile am Gewinn oder am Liquidationserlös. 

Wie bisher gelten alle niedrig besteuerten Einkünfte als hinzurechnungspflichtig (= passiv), wenn die Tätig-
keit, aus der die Einkünfte stammen, nicht ausdrücklich als aktiv definiert ist. Auf die Aufstellung eines Pas-
sivkatalogs wird verzichtet. Der Aktivitätskatalog wird nahezu unverändert beibehalten. Lediglich Zinsen 
sind zukünftig regelmäßig passiv. Außerdem werden Dividenden als passiv angesehen, wenn sie im Falle 
des Direktbezugs einer inländischen Kapitalgesellschaft steuerpflichtig wären (insb. Streubesitzdividenden 
i. S. d. § 8b Abs. 4 KStG). 

Die Niedrigbesteuerungsgrenze gem. § 8 Abs. 5 AStG bleibt bei 25 %. 

Ein Abzug der von der Zwischengesellschaft entrichteten Steuern im Rahmen der Hinzu-
rechnungsbetragsermittlung ist nicht mehr zulässig (§ 10 Abs. 1 AStG).  

Der Zeitpunkt der Hinzurechnung wurde geändert. Galt als Zuflusszeitpunkt bisher der Beginn des neuen 
Wirtschaftsjahrs, so gilt jetzt gem. § 10 Abs. 2 AStG der Hinzurechnungsbetrag in dem VZ als zugeflossen, in 
dem das maßgebende Wirtschaftsjahr der ausländischen Gesellschaft endet. 

Die Gewinnermittlung muss im Wege der Bilanzierung nach § 4 Abs. 1 EStG erfolgen (§ 10 Abs. 3 AStG). Das 
Wahlrecht zur Anwendung von § 4 Abs. 3 EStG wurde gestrichen. 

Die Neufassung der Hinzurechnungsbesteuerung ist nach § 21 Abs. 4 AStG erstmals für Veranlagungs- bzw. 
Erhebungszeiträume anzuwenden, in denen Zwischeneinkünfte zuzurechnen sind, die in Wirtschaftsjahren 
der ausländischen Zwischengesellschaft entstanden sind, die nach dem 31.12.2021 beginnen. 

 

                                                                          
15 Tag des Kabinettbeschlusses des Änderungsgesetzes. 


